


3.2 Vorzeitige Rückreise, Reiseabbruch durch Teilnehmer
Wenn Sie Ihre Reise aus irgendwelchen Gründen abbrechen müssen
oder Leistungen während der Reise ändern, besteht kein Rücker-
stattungs-Anspruch. Die Reiseleitung oder lokale Vertretung wird
Ihnen in dringenden Fällen (Erkrankung oder Unfall, schwere Erkran-
kung oder Tod von Angehörigen, etc.) bei der Organisation Ihrer
Rückreise oder Änderung soweit möglich behilflich sein. Bei
Reiseabbruch oder Änderung der Reiseleistungen gehen die (Zusatz)-
kosten zu Ihren Lasten. Bitte klären Sie in diesem Zusammenhang
auch die Hilfestellung und Bedingungen Ihrer (Reise)versicherungen
ab.

4. Annullation, Programmänderung, Reiseabbruch
durch Wanderlust
4.1 Mindestteilnehmerzahl
Unsere Reisen und Touren basieren auf einer Mindestteilnehmerzahl.
Wird diese nicht erreicht, so ist Wanderlust berechtigt, die Reise
bis spätestens 3 Wochen vor Reisebeginn abzusagen. Ist auf der
Ausschreibung ein Kleingruppenzuschlag aufgeführt, kann Wander-
lust die Reise auch als Kleingruppe durchführen (siehe Ziffer 2.5).
Im Falle einer Reiseabsage werden alle bereits geleisteten Zahlungen
vollumfänglich rückerstattet. Weitergehende Ersatzansprüche sind
ausgeschlossen.
4.2. Programmänderungen, Annullation der Reise,
Reiseabbruch
Wanderlust-Touren und -Trekkings finden grundsätzlich bei jeder
Witterung statt. Wanderlust behält sich jedoch, auch in Ihrem
Interesse, das Recht vor einzelne Leistungen oder das Reiseprogramm
zu ändern, falls unvorhergesehene oder nicht abwendbare Umstände
dies erfordern. Wanderlust bemüht sich ihnen gleichwertige Ersatz-
leistungen anzubieten
In seltenen Fällen kann es auch nötig sein, eine Reise oder Tour
abzusagen oder vorzeitig abzubrechen. Solche Umstände sind u.a.
Streiks, behördliche Massnahmen oder höhere Gewalt (z.B.
Naturkatastrophen, Empidemien, Unruhen, kriegerische Ereignisse,
etc.) oder andere Umstände, welche die Reise verunmöglichen,
erheblich erschweren oder eine erhebliche Gefährdung der
Teilnehmer mit sich bringen. Treten diese Änderungen vor Abreise
ein, werden die bereits bezahlten Beträge zurückerstattet nach Abzug
der bereits angefallenen Kosten (z.B. Kosten für Visa und Permit,
ausgestellte Flugtickets, Zahlungen an Hotels, Agenten, usw.). Diese
bereits angefallenen und nicht rückerstattbaren Kosten gehen zu
Lasten des Reiseteilnehmers.
Treten diese Änderungen während der Reise ein, dann richten sich
Ihre Rechte nach Ziffer 8. Werden Programm- und Leistungs-
änderungen oder Leistungsausfälle während der Reise durch Höhere
Gewalt verursacht, gehen mögliche Zusatzkosten zu Lasten des
Reisenden.

5. Mitwirkungspflichten, Gesundheit der Teilnehmer
5.1 Reisen in fremde Länder setzen voraus, dass sich die Teilnehmer
den fremden Sitten und Gebräuchen anpassen.
Teilnehmer, welche die Reisegruppe nachhaltig stören, nicht gewillt
sind, sich den Gepflogenheiten des Reiselandes anzupassen oder
sich oder andere Mitreisende durch ihr Verhalten gefährden, können
von der Reiseleitung ausgeschlossen werden. Rückreisekosten, etc.
gehen zu Lasten des Teilnehmers und der bezahlte Reisepreis wird
nicht rückerstattet.
5.2 Im Falle von gesundheitlichen Problemen eines Teilnehmers ist
die Reiseleitung ermächtigt, die notwendigen medizinischen,
transporttechnischen und anderen nötigen Massnahmen zu
veranlassen, entsprechend den Gegebenheiten wie sie zum Zeitpunkt
des Eintreffens des Vorfalles als angemessen erscheinen. Die
entsprechenden Kosten gehen zu Lasten des Teilnehmers.

6. Versicherungen
Die Teilnehmer haben selbst für einen genügenden Versicherungs-
schutz zu sorgen. Wanderlust vermittelt keine Reiseversicherungen.
Der Abschluss einer Annullationskosten- und Assistance-Versicherung
mit Deckung von Extrarückreisekosten und Evakuation ist bei
Auslandtouren obligatorisch. Diese Versicherung muss ab Buchung

 bis zum Tourende gültig sein. Prüfen Sie bitte auch die ausreichende
Auslanddeckung Ihrer Kranken- und Unfallversicherung sowie die
Diebstahlversicherung. Ihre Versicherungsgesellschaft und/oder eine
auf Reiseversicherungen spezialisierte Versicherung können Ihnen
weiterhelfen. Die empfohlene Versicherungsdeckung für CH-Touren
entnehmen Sie dem entsprechenden Detailprogramm.

7. Einreise- und Gesundheitsvorschriften
7.1 Sie sind für die Einhaltung der vorgeschriebenen Pass-, Visa-
Zoll-, Devisen- und Gesundheitsbestimmungen verantwortlich. Ebenso
macht Wanderlust ausdrücklich aufmerksam auf die gesetzlichen
Folgen verbotener Waren- und anderer Einfuhren. Sind Ihre Reise-
dokumente nicht korrekt oder vollständig, kann Ihnen der Flug
verweigert werden oder es ist eine Einreiseverweigerung mit zwangs-
weiser Rückführung möglich. Diese Kosten gehen zu Ihren Lasten.
7.2 Reisedokumente
Sie sind für die Vollständigkeit und vorgeschriebene Gültigkeit Ihrer
Reisedokumente wie Pass, Visa, Gesundheits-Dokumente etc. selbst
verantwortlich.
7.3. Visa
Wanderlust weist in den Programmausschreibungen auf die gültigen
Einreisebestimmungen hin. Diese können kurzfristig ändern. Infor-
mieren Sie sich auf den Webseiten der jeweiligen Botschaften. Für
Asienreisen benötigen Sie in der Regel ein Visum Bei den meisten
Reisen ist das Visum nicht inbegriffen. In diesem Fall sind Sie für
die fristgerechte Einholung des Visums zuständig und erhalten die
entsprechenden Unterlagen zusammen mit der Reisebestätigung.
7.4 Gesundheitsbestimmungen und Impfungen
Angaben zu den vorgeschriebenen und empfohlenen Imfungen sowie
Gesundheitsbestimmungen sind in der Reiseausschreibung publiziert
oder werden Ihnen bei Buchung der Reise mitgeteilt und in der Be-
stätigung wiederholt. Zusätzlich empfehlen wir Ihnen, sich vor
Buchung Ihrer Reise, spätestens aber 6 Wochen vor Abreise bei
Ihrem Haus- oder Tropenarzt über einen allfälligen zusätzlichen
individuellen  Impfschutz etc. zu informieren. Weitere Informationen
finden Sie auch unter www.safetravel.ch.

8. Haftung
8.1 Allgemein
Wanderlust  hat die Reiseausschreibungen und Auswahl der an
der Reise beteiligten Unternehmen mit  aller Sorgfalt vorgenommen
und die Reise fachmännisch organisiert. Bei Touren im Ausland
arbeitet Wanderlust mit profesionellen PartnerInnen zusammen, die
den lokalen Gesetzesbestimmungen unterliegen. Wanderlust verfügt
über die gesetzlich geforderte Haftpflichtversicherung.
8.2 Leistungsausfall
Wanderlust vergütet den Ausfall vereinbarter Leistungen oder die
zusätzlich entstandenen Kosten soweit es der Reiseleitung oder dem
Leistungsträger nicht möglich war, vor Ort eine gleichwertige Er-
satzleistung anzubieten und kein Verschulden Ihrerseits vorliegt.
Die Haftung für andere als Personenschäden (Sachschäden, reine
Vermögensschäden, usw.) ist auf den doppelten Reisepreis pro Per-
son beschränkt. Vorbehalten bleiben internationale Abkommen, siehe
Ziffer 8.3.1.
8.3 Haftungsbeschränkung, Haftungsausschüsse
8.3.1 Internationale Abkommen, nationale Gesetze
Enthalten internationale Abkommen oder nationale Gesetze
Haftungsbeschränkungen oder Haftungsausschlüsse bei Schäden
aus Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung des Vertrages, so
kann sich Wanderlust auf diese berufen und haftet nur im Rahmen
dieser Abkommen oder nationalen Gesetze. Internationale Abkom-
men dieser Art bestehen insbesondere im Transportwesen (Flug-,
Eisenbahn-, Schiffsverkehr). Weitergehende Haftungsbeschrän-
kungen oder Haftungsausschlüsse dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen bleiben vorbehalten.
8.3.2 Haftungsausschlüsse
Wanderlust haftet nicht, wenn die Nichterfüllung oder die nicht ge-
hörige Erfüllung des Vertrages auf folgendes zurückzuführen ist:
a) Versäumnisse Ihrerseits vor oder während der Reise (z.B.
Nichterfüllung der Einreisebestimmungen, Nichtbefolgung von
Anordnungen, etc)




